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ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch
ZIS Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
ZUR Zeitschrift für Umweltrecht
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Einführung

„[B]irds have a fundamental right to fly and cannot be caged
and will have to be set free in the sky […] and

all human beings have no right to keep them in small cages
for the purposes of their business or otherwise.“

Delhi High Court, 20151

Das gegenwärtigeVerhältnis zwischenMensch undTier2 ist von denBedürfnissen
des Menschen geprägt: Das Heimtier genießt den Status eines „besten Freundes“
(Hund) oder der „Herrin des Hauses“ (Katze), wenngleich beispielsweise das
Schlachttier in erster Linie als Rohstoff wahrgenommen und auch behandelt wird.
Maßgeblich für den Zweck der Existenz eines Tiers ist v. a. das Interesse des
Menschen; das Tier dient als Sportgerät, Arbeitskraft und Rohstofflieferant (z.B.
Nahrungsmittel, Kleidungsstück und Accessoire) sowie Versuchs-, Unterhaltungs-
und Lustobjekt.3 Diese Unterscheidung spiegelt sich nicht nur in der Lebensrealtität
der Tiere wider, sondern kommt auch im geltenden Recht zum Ausdruck. Zwar
schreibt Art. 20a GG mit dem Wortlaut „und die Tiere“ verfassungsrechtlich einen
ethischen Tierschutz vor, welcher u. a. einen Schutz des Tiers „um seiner selbst
willen“ statuiert, dessen Ausgestaltung orientiert sich jedoch nicht primär am Tier,
sondern an den Interessen des Menschen am Tier.4 Insofern unterscheidet sich die
Deutung der Generalklausel in § 1 S. 2 TierSchG, wonach „niemand […] einem Tier
ohne vernüftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen [darf]“, je
nachdemwelchen Zweck das Tier erfüllt, ganz maßgeblich. Am deutlichsten kommt
dies in den Haltungsbedingungen des Nutztiers zum „landwirtschaftlichen Zweck“5

(geregelt durch die TierSchNutztV) im Vergleich zu denen des Heimtiers zum
Ausdruck.6

Anders als der primär an menschlichen Zwecken orientierte Schutz des Tiers,
muss derMensch kraft seinerWürde stets als Zweck an sich selbst behandelt werden.

1 Delhi Hight Court Pepole for Animals v. Md Mohazzim & Anr, 15.5. 2015, CRL. M.C.
No. 2051/2015, Nr. 5.

2 Auf den Begriff des nichtmenschlichen Tiers wird vorliegend verzichtet (dazu ausführ-
licher S. 111 f.). Soweit im Folgenden die grammatikalisch männliche Form gewählt wird, ist
damit ausdrücklich jeder Mensch, unabhängig seines Geschlechts, gemeint. Dazu bereits 1988
Leimbacher, Die Rechte der Natur, S. 28.

3 Ausführlich einzelne Widersprüche aufzeigend Raspé, Die tierliche Person, S. 20 ff.
4 Zum ethischen Tierschutz unten S. 118 ff.
5 § 2 Nr. 1 TierSchNutztV.
6 Ähnlich Lorz/Metzger, TierSchG, § 2 Rn. 44 f.



Eine Behandlung des Menschen als bloßes Mittel zum Zweck verstößt gegen Art. 1
Abs. 1 GG.7 Mit Blick auf diese Differenzierung stellt sich jedoch eine Grund-
satzfrage: Lässt sich die dem Menschen untergeordnete Stellung des Tiers im Recht
auch tatsächlich begründen? Oder beruht die dem Menschen seit jeher eingeräumte
Sonderstellung und der damit einhergehende Herrschaftsanspruch über das Tier auf
einem nicht zu rechtfertigenden Widerspruch?8 Wenn ja, wie ließe sich ein solcher
Widerspruch innerhalb unseres Rechtssystems auflösen und ein angemessener
rechtlicher Schutz für das Tier schaffen? Diesen Fragen geht die vorliegende Un-
tersuchung nach. Die Arbeit versteht sich in erster Linie als eine kritische Ausein-
andersetzung mit der rechtlichen Sonderstellung des Menschen aus ethischer und
rechtsethischer Perspektive. Ganz i.S. e. konstruktiven Kritik soll es damit jedoch
nicht sein Bewenden haben, weshalb ein Lösungsvorschlag auf Verfassungsebene
ausgearbeitet wird, dessen Auswirkungen auf das einfache Recht anhand des ma-
teriellen Strafrechts – als Schutzrecht grundlegender Werte der Gemeinschaft9 –
beleuchtet werden. Letzteres kann damit die der Arbeit zu Grunde liegende Idee
besonders veranschaulichen. Ziel der Untersuchung ist die Schaffung eines wider-
spruchsfreien Mensch-Tier-Verhältnisses im Recht, welches sowohl den Interessen
des Menschen als auch denen des Tiers in angemessenere Weise Rechnung trägt. Im
Zentrum steht dabei der in der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland bis
dato dem Menschen vorbehaltene und seine Sonderstellung auszeichnende Begriff
Würde10 und dessen Verknüpfung mit dem Träger Tier i.S. e. Rechtsbegriffs der
Würde des Tiers.

Den Begriff der Würde als Ausgangspunkt einer Neupositionierung des Tiers im
Recht wählend, dient das erste Kapitel der Schaffung einer begrifflichen Grundlage.
Zur Ermittlung des Inhalts des Würdebegriffs wird in einem ersten Schritt die uns
bekannte Verwendung der Begrifflichkeit – die in Art. 1 Abs. 1 GG geschützte
Menschenwürde – in denBlick genommen (A.). Diesewird, unterHeranziehung ihres
verfassungsgeschichtlichen Hintergrunds sowie ihrer außerrechtlichen Begriffsge-
schichte, verfassungsrechtlich konkretisiert. Ziel dieses ersten Abschnitts ist die
Ermittlung eines Menschenwürdeverständnisses, welches unabhängig von einer
spezifischen philosophischen Strömung oder Glaubensrichtung die Menschenwürde
jedes Menschen anerkennt. In einem zweiten Schritt wird ein vom Menschen und

7 Ausführlich sogleich im ersten Kapitel.
8 Die Sonderstellung des Menschen wird im rechtswissenschaftlichen Diskurs nur verein-

zelt kritisch beleuchtet. Aus dem deutschsprachigen Raum etwa Leimbacher, Die Rechte der
Natur (1988); Caspar, Tierschutz im Recht der modernen Industriegesellschaft (1999); Gru-
ber, Rechtsschutz für nichtmenschliches Leben (2005); Rippe, Ethik im außerhumanen Be-
reich (2008); Raspé, Die tierliche Person (2013); Stucki, Grundrechte für Tiere (2015); be-
sonders prominent aus dem angloamerikanischen Raum u.a. Stone, Southern California Law
Review, 45 (1972), 450 und Francione, Animals, Property, and the Law (1995).

9 Genauer unten S. 165 ff.
10 Anders die Würde der Kreatur in Art. 120 SBV (unten S. 67). Diese wird zum Teil auch

in Art. 20a GG hineingelesen (unten S. 118), wobei es an einer ausdrücklichen Normierung
bzw. konkreten Auseinandersetzung fehlt.
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sonstigen Trägern losgelöster Würdebegriff – die allgemeine Würde11 – unter-
sucht (B.). Dabei wird zu Beginn der im Kontext des Würdebegriffs üblicherweise
auf den Menschen gelegte Fokus thematisiert. In Frage steht zunächst, inwiefern der
Begriff der Würde ohne eine Bezugnahme auf den Menschen Verwendung finden
kann, und, daran anschließend, welches Verhältnis zwischen dem Inhalt der Men-
schenwürde und dem der allgemeinen besteht. Hiervon ausgehend kann der Inhalt
der allgemeinen Würde entwickelt werden.

Im zweiten Kapitel wird dieWürde des Tiers in der moralischen Normenordnung
untersucht. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden sowohl argumentativ als
auch inhaltlich den Ausgangspunkt für die Entwicklung des Rechtsbegriffs der
Tierwürde bilden. Der Schwerpunkt wird zunächst darauf liegen, die Sonderstellung
des Menschen in der Moral aus ethischer Perspektive zu hinterfragen (A.). Hierfür
wird das bereits im ersten Kapitel ermittelte Menschenwürdeverständnis und die im
Zuge dessen vorgenommene Begründung einer Menschenwürde jedes Menschen
den Anknüpfungspunkt bilden. Die zentrale Frage wird lauten, ob sich die Men-
schenwürde jedes Menschen ethisch begründen lässt ohne gleichzeitig auch eine
Würde des Tiers anerkennen zu müssen. Im zweiten Teil des Kapitels wird dann der
Inhalt der Würde des Tiers in der Moral in Anknüpfung an den Begriff der allge-
meinen Würde entwickelt (B.). Hierbei wird sich u. a. die zentrale Frage stellen, ob
das Tier in der Moral Träger von Rechten sein kann.

Anknüpfend an die Ergebnisse der ersten beiden Kapitel wird im dritten Kapitel
die Würde des Tiers im Grundgesetz de lege ferenda untersucht. Dazu wird zunächst
die durch den Würdebegriff in Bezug genommene Entität – das Tier – definiert (A.).
Einen Schwerpunkt wird daran anschließend dieÜbertragung des im zweitenKapitel
entwickelten moralischen Gleichheitsarguments ins Recht bilden (B.). Dabei soll zu
Beginn eine konkrete rechtsethische Forderung entwickelt werden, welche an-
schließend mit anderen rechtlichen Konzepten zum Schutz des Tiers verglichen und
auf ihreVereinbarkeit mit der Struktur undWertung unseres Rechtssystems überprüft
werden kann. Ausgehend von dem im zweiten Abschnitt skizzierten Inhalt der
rechtsethischen Forderung, widmen sich die letzten beiden Punkte ihrer konkreten
Umsetzung. Dabei soll geklärt werden, warum es einer Regelung der Würde des
Tiers auf Verfassungsebene bedarf (C.) und wie diese konkret aussehen soll (D.). Die
zentrale Frage wird lauten, ob die Tierwürde, parallel zum bisherigen Schutz des
Tiers, rein objetiv-rechtlicher Natur sein kann, oder es einer subjektiv-rechtlichen
Ausgestaltung bedarf. Ziel des dritten Kapitels ist die Formulierung eines konkreten
Gesetzesvorschlags.

Im vierten Kapitel bilden die vorherigen Überlegungen auf Verfassungsebene den
Ausgangspunkt für den Entwurf einer Neupositionierung des Tiers im materiellen
Strafrecht, d. h. einen strafrechtlichen Mindestschutz des Tiers um seiner selbst
willen. Dazu soll in einem ersten Schritt der strafrechtliche Schutz des Tiers de lege
lata (A.) in den Blick genommen und unter Bezugnahme auf einen neuen Rechts-

11 Sitter-Liver, Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 2009, 313 (315).
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